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(4) Die Anlieferungspflicht gemäß Abs. 3 gilt nicht für die 
dem Ministerium für Handel und Versorgung unterstellten 
Betriebe des Einzelhandels.

§9
Die Anfallstellen sind dafür verantwortlich, daß die an die 

VEB Altstoffhandel abzuliefernden Altrohstoffe, die ver
gegenständlichte Staats- und Dienstgeheimnisse enthalten oder 
in anderer Form Auskunft über dienstliche Angelegenheiten 
geben, auf eigene Kosten bearbeitet werden. Aus den ver
bleibenden Rückständen darf keine Offenbarung über den 
geheimzuhaltenden oder dienstlichen Inhalt erfolgen. Die 
geltenden Rechtsvorschriften über den Geheimnisschutz blei
ben von diesen Festlegungen unberührt.

§10
(1) Die wirtschaftsleitenden Organe sind, für die Leitung 

und Planung der Aufgaben der Anfallstellen ihres Verant
wortungsbereiches zur Erfassung und Ablieferung von Al't- 
rohstoffen verantwortlich. Sie haben auf der Grundlage der 
staatlichen Planauflagen und der mit der WB Altrohstoffe 
festgelegten Maßnahmen zur planmäßigen Erfassung und Auf
bereitung von Altrohstoffen die gezielte Steigerung der Erfas
sungsleistungen bei volkswirtschaftlich wichtigen Altrohstof
fen zu sichern.

(2) Die wirtschaftsleitenden Organe sind verpflichtet, die 
WB Altrohstoffe über die Entwicklung neuer Erzeugnisse, 
die im Reproduktionsprozeß als Altrohstoffe im Sinne dieser 
Anordnung anfallen werden, zu informieren und Lösungs- 
wege-zu ihrer Verwertung vorzuschlagen.

Staatliche Beauftragte für Sekundärrohstoffwirtscfaaft 
und Sekundärrohstoffaktivs

§11
(1) Die staatlichen Beauftragten für metallische Sekundär

rohstoffwirtschaft in allen Betrieben, Kombinaten, wirt
schaftsleitenden Organen und Staatsorganen sowie in den 
Genossenschaften nehmen gleichzeitig die Aufgaben, Rechte 
und Pflichten für Altrohstoffe wahr. Sie führen die Bezeich
nung „staatlicher Beauftragter für Sekundärrohstoffwirt
schaft“.

(2) Der Minister für Materialwirtschaft ist für die fachliche 
Anleitung und Kontrolle der. staatlichen Beauftragten für 
Sekundärrohstoffwirtschaft der zentralen Staatsorgane und 
der Räte der Bezirke auf dem Gebiet der planmäßigen Erfas
sung und Aufbereitung von Altrohstoffen verantwortlich. Der 
Minister für Erzbergbau, Metallurgie und Kali ist für diese 
Aufgaben auf dem Gebiet der planmäßigen Erfassung und 
Aufbereitung von metallischen Sekundärrohstoffen verant
wortlich.

(3) Die Verantwortung der Minister und anderen Leiter 
zentraler Staatsorgane sowie der Vorsitzenden der Räte der 
Bezirke auf dem Gebiet der Sekundärrohstoffwirtschaft wird 
vom Abs. 2 nicht berührt und richtet sich nach den Rechts
vorschriften über die Nutzbarmachung und schadlose Beseiti
gung von Abprodukten.

(4) Für die metallischen Sekundärrohstoffe gilt § 5 der Se
kundärrohstoffanordnung (M) vom 28. April 1972 (GBl. II 
Nr. 29 S. 333) unverändert weiter.

§12
(1) Die staatlichen Beauftragten für Sekundärrohstoffwirt

schaft in den Betrieben, Kombinaten sowie Genossenschaften 
haben die maximale Erfassung der anfallenden Altrohstoffe 
zu organisieren, den Abschluß von Verträgen mit den VEB 
Altstoffhandel zu sichern sowie die sachgemäße Aufbereitung, 
Lagerung und Ablieferung unter Einhaltung der Standards 
und der Bestimmungen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes 
anzuleiten und zu kontrollieren. Sie sind für die Kontrolle 
der Plan- und Vertragserfüllung bei Altrohstoffen verant

wortlich. Dazu haben sie eng mit den Instrukteuren für Alt
rohstoffe zusammenzuarbeiten und sind gegenüber dem zu
ständigen VEB Altstoffhandel und dem Sekundärrohstoffaktiv 
bei den örtlichen Räten auskunftspflichtig.

(2) Die staatlichen Beauftragten für Sekundärrohstoffwirt
schaft in den wirtschaftsleitenden Organen und den den Mini
sterien unterstellten Kombinaten sind für die Anleitung und 
Kontrolle der Betriebe zur Erschließung aller Reserven an 
Altrohstoffen und ihre vollständige Ablieferung verantwort
lich. Sie haben insbesondere auf die Erarbeitung hoher Plan
ziele zur Erfassung von Altrohstoffen durch die Betriebe so
wie die Erfüllung der staatlichen Planauflagen und ihre Über
erfüllung bei wichtigen Altrohstoffen aktiv Einfluß zu neh
men. Sie schlüsseln die Plankennziffern für die Betriebe auf 
und sind für die rechtzeitige Übergabe der Planinformation 
an die WB Altrohstoffe verantwortlich. Die staatlichen Be
auftragten für Sekundärrohstoffwirtschaft sind verpflichtet, 
Vorschläge und Anforderungen der WB Altrohstoffe zur 
weiteren Entwicklung der Erfassungs- und Aufbereitungspro
zesse entsprechend dem erreichten Stand von Wissenschaft 
und Technik zu prüfen und in Abstimmung mit der VVB'Alt- 
rohstoffe die Realisierung zu kontrollieren.

(3) Die staatlichen Beauftragten für Sekundärrohstoffwirt
schaft der Räte der Bezirke und Kreise haben zur umfas
senden Erschließung volkswirtschaftlicher Reserven für die 
optimale Nutzung von Sekundärrohstoffen, insbesondere aus 
den Haushalten der Bevölkerung, die Sammlung und Erfas
sung von Altrohstoffen im Verantwortungsbereich der Räte 
der Bezirke und Kreise zu mobilisieren. Sie haben die Durch
setzung der volkswirtschaftlichen Ziele bei der Planung des 
territorialen Aufkommens an Altrohstoffen durch die Räte 
der Bezirke und Kreise aktiv zu beeinflussen. Die staatliches 
Beauftragten für Sekundärrohstoffwirtschaft der Räte der Be
zirke sind für die Anleitung und Kontrolle der staatliches 
Beauftragten der Räte der Kreise verantwortlich. Die staat
lichen Beauftragten für Sekundärrohstoffwirtschaft der Räte 
der Kreise sind für die Zusammenarbeit mit dem örtlich zu
ständigen VEB Altstoffhandel bei der Planung des Aufkom
mens an Altrohstoffen aus den Haushalten der Bevölkerung 
entsprechend den planmethodischen Bestimmungen verant
wortlich.

(4) Die staatlichen Beauftragten für Sekundärrohstoffwirt
schaft der zentralen Staatsorgane haben auf die Mobilisie
rung aller Altrohstoffreserven in den Anfallstellen des Be
reiches sowie auf die kontinuierliche Erfüllung der Pläne und 
Verträge zur Erfassung und Ablieferung einzuwirken. Sie 
haben auf die gezielte Übererfüllung der Pläne bei volkswirt
schaftlich wichtigen Altrohstoffen entsprechend der Orientie
rung durch das Ministerium für Materialwirtschaft aktiv Ein
fluß zu nehmen. Die staatlichen Beauftragten der zentralen 
Staatsorgane sind für die Anleitung und Kontrolle der staat
lichen Beauftragten der wirtschaftsleitenden Organe und 
Kombinate verantwortlich.

§13

(1) Bei den Räten der Bezirke und Kreise bestehen Sekun
därrohstoffaktivs. Sie haben die Aufgabe, im Zusammenwir
ken mit den gesellschaftlichen Kräften im Territorium die 
Initiativen der Bürger zum Sammeln und Abliefern von Alt
rohstoffen zu fördern und zielgerichtet auf hohe Erfassungs
ergebnisse zu lenken. Sie haben die Öffentlichkeitsarbeit der 
Räte der Bezirke, Kreise, Städte und Gemeinden aktiv zu 
unterstützen, insbesondere zur öffentlichen Auswertung vor
bildlicher Sammelergebnisse von Schulen, Hausgemeinschaf
ten und gesellschaftlichen Organisationen sowie zur Organi
sierung von Erfahrungsaustauschen und Leistungsvergleichen 
zwischen den Städten und Gemeinden. Die Sekundärrohstoff
aktivs beraten grundlegende Aufgaben zur Steigerung der 
Erfassungs- und Aufbereitungsleistungen im Territorium und 
zur Verbesserung der dazu notwendigen materiell-technischen 
Voraussetzungen. Dazu unterbreiten sie den Räten der Bezirke 
und Kreise Entscheidungsvorschläge. Sie üben die Kontrolle


